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Zusammenfassung
Der Artikel untersucht, wie in Studiengängen der
Sozialen Arbeit nach der Einführung der Bachelor-
und Masterstudiengänge subjektorientierte Bildungs-
prozesse der Studierenden durch Supervision unter-
stützt werden können. Anknüpfend an den aktuellen
Bildungsdiskurs wird Supervision als non-formeller
Lernort, der durch das Reflektieren des Handelns
und der Haltungen der angehenden Fachkräfte die
Herausbildung eines professionellen Habitus unter-
stützt, verstanden. Dafür werden die methodischen
Besonderheiten der Ausbildungssupervision und die
Bedeutung der relevanten Kontexte Studierende,
Hochschule und Praxis/Praktikum erörtert und Vor-
schläge für die intensivere Nutzung von Supervision
im Studium gemacht
Abstract
This article examines how after the introduction of
Bachelor and Master degree courses, supervision
can help students of Social Work to improve their
skills in client-orientation. Following the current
discourse on education, supervision is understood
as an informal place of learning where the develop-
ment of a professional conduct is supported by re-
flecting the ways of acting preferred by the future
experts as well as the attitudes they assume. So this
discussion will focus both on the methodological
aspects of educational supervision and on the sig-
nificance of the relevant context as related to stu-
dents, universities and practice or practical trainings.
Moreover, suggestions are made for a more intense
application of supervision in academic education.
Schlüsselwörter
Supervision – Studium – Soziale Arbeit – Curricula
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Einleitung
Die Umstellung von Diplomstudiengängen der So-
zialen Arbeit auf Bachelor-/Masterstudiengänge ist
weitgehend abgeschlossen. Neben der zeitlichen
Verkürzung des Studiums, der Modularisierung der
Studieninhalte und der Einführung des Creditssys-
tems betreffen die Veränderungen das Verhältnis
von theoretischem und praktischem Lernen. Die
Reduzierung der Studiendauer und der mindestens
gleichbleibende Umfang der Studieninhalte führen
leicht zu einer Verringerung der Erfahrungs- und
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Lernmöglichkeiten in den Handlungsfeldern der
Sozialen Arbeit. Zugleich erhalten die Studierenden
weniger Gelegenheit, ihre Praxiserfahrungen im
Rahmen von Supervision zu reflektieren.

Während durch die Bildungsdebatte der letzten Jahre
überdeutlich geworden ist, dass formelles, curricular
gestaltetes Lernen nur im Zusammenspiel mit infor-
mellen und non-formellen Lernprozessen zu gelun-
gener Bildung führt, und unter anderem der Schul-
bereich im Zusammenhang mit der Ganztagsschule
zunehmend außerunterichtliches Lernen integriert,
ist die Umstellung auf Bachelor-/Masterstudiengän-
ge mit dem Risiko einer Verringerung non-formeller
Lernorte, wie es die Ausbildungssupervision ist, ver-
bunden. Inwieweit es künftig zu einer Verschulung
im Sinne der Erhöhung akademisch-unterrichtlicher
Anteile im Studium kommt oder ob die Studiengän-
ge vermehrt reflektierte Praxiserfahrungen einbe-
ziehen werden, ist noch nicht entschieden. Dies be-
deutet aber auch, dass es gerade jetzt sinnvoll ist,
sich mit den Grundlagen der Herausbildung eines
professionellen Habitus und mit Qualitäten von
Supervision in der Ausbildung zu befassen und die
langjährigen und vielfältigen Erfahrungen dieses
Lernfeldes zu nutzen.

Supervision in Ausbildungskontexten
Supervision mit Auszubildenden ist ein besonderes
supervisorisches Angebot, weil die Supervisanden
keine voll ausgebildeten Fachkräfte sind und die
Supervision verpflichtender Teil der jeweiligen Aus-
bildung ist. Zugleich führt diese Form von Supervi-
sion an die Ursprünge supervisorischer Praxis, die
auch in der Sozialen Arbeit anfangs in der Anleitung
und wissensvermittelnden Praxisberatung für Laien
und Freiwillige bestand. Ausbildungssupervision fin-
det sich besonders in Ausbildungen für Berufe, in
denen Supervision ein qualitativer Standard der pro-
fessionellen Wahrnehmung der Berufsrolle ist, ins-
besondere in der Sozialen Arbeit. Weitere Bereiche
sind unter anderem die Ausbildung von Seelsorger-
innen, Seelsorgern,Vikaren und Sozialdiakonen oder
die Ausbildung von Psychotherapeutinnen und -the-
rapeuten. Darüber hinaus wird Supervision zuneh-
mend auch für andere Professionen, die soziale Fä-
higkeiten im Umgang mit ihren Zielgruppen erfor-
dern, eingesetzt. So nimmt zum Beispiel der Bedarf
von Lehrenden an Supervision zu.

Der Begriff Ausbildungssupervision bezeichnet in
unterschiedlichen Ausbildungskontexten verschie-
dene Settings. Effinger (2002) zeigt anhand der
Ergebnisse einer empirischen Studie über Ausbil-
dungssupervision in Studiengängen der Sozialen

Arbeit die weite Auslegung des Begriffs Supervision,
wobei die unterschiedlichen Qualifizierungselemente
Methodenunterricht, Praxisanleitung, Praxisbera-
tung, Praxisreflexion/Ausbildungssupervision Über-
schneidungen aufweisen. Die Begriffe Supervision,
Praxisreflexion und Praxisberatung werden an Aus-
bildungsstätten der Sozialen Arbeit häufig synonym
verwandt.

Zur Definition kann an Effinger (2003, S. 24) ange-
knüpft werden: „Ausbildungssupervision, auch als
Lehrsupervision bezeichnet, ist Supervision im Rah-
men berufsqualifizierender Aus-, Fort- und Weiter-
bildung zur Begleitung und Reflexion integrierter,
berufspraktischer Tätigkeiten. In vielen beratenden,
therapierenden, trainierenden, erziehenden und hel-
fenden Berufen und Professionen ist sie obligatori-
scher Bestandteil der jeweiligen Qualifizierungsord-
nung. Ihr Zweck besteht darin, die Systemsteuerungs-
kompetenz des Supervisanden zu unterstützen, zu
vertiefen oder wiederherzustellen. Im Unterschied
zur Supervision in der Arbeitswelt werden Rahmen-
bedingungen wie Dauer, Setting und Themenberei-
che der Ausbildungssupervision im wesentlichen von
der Ausbildungsinstitution festgelegt ...und nicht
zwischen den Supervisanden und dem Supervisor
ausgehandelt. Der Supervisor ist in die ... Ausbil-
dungsinstitution ...eingebunden. Aufgrund seiner
damit verbundenen Beurteilungs- und Bewertungs-
funktion können sich Rollenkonflikte ergeben.“

Als weiteres Ziel muss ergänzt werden, dass für die
Klientel der in Ausbildung befindlichen Fachkräfte
eine gute Leistung des Sozialen Arbeit anzustreben
ist. Mit Bezug auf Supervision in der Ausbildung von
Mediatorinnen und Mediatoren erläutert Kalden-
kerken (2007, S. 30): „Ausbildungssupervision nutzt
...die Elemente der Fachberatung, der Supervision
und Weiterbildung/Training ... Ausbildungsbeglei-
tende Supervision kann je nach Kenntnis und Ver-
ständnis sehr unterschiedlich gestaltet werden.
Wenn die Fachberatung überwiegt, bleibt der Aus-
bilder/Supervisor eher in der Rolle des Lehrers und
Weiterbildners. Die Erhöhung der Komplexität durch
angeleitete Reflexion zur Erkundung der verschie-
denen Dimensionen von Person, Funktion, Rolle,
Kontext und anderen wird vernachlässigt zu Guns-
ten der Instruktion. Wenn der reflexive Anteil erhöht
werden soll ...können andere Aspekte der berufs-
gleitenden Supervision anregend und hilfreich sein.“

Die Besonderheit von Ausbildungssupervision be-
steht darin, dass sie zwei verschiedenen Systemlo-
giken verpflichtet ist. Supervision als spezifisches
Beratungsformat ist weitgehend durch eine pyscho-
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sozial geprägte Theorie- und Methodenentwicklung
bestimmt und durch Standards von Dachverbänden
wie der Deutschen Gesellschaft für Supervision
(DGSv) geprägt; Ausbildung als zielbestimmender
Rahmen wird dagegen durch die unterschiedlichen
fachbezogenen Ausbildungs- und Prüfungsordnun-
gen der Hochschulen bestimmt.

Ausbildungssupervision im supervisorischen
Professionsverständnis
Die DGSv definiert Supervision wie folgt: „Supervi-
sion ist arbeits- und berufsbezogene Beratung für
Personen und Organisationen. Supervision ist refle-
xive Beratung und gekennzeichnet durch eine spezi-
fische Wahrnehmung (zum Beispiel Mehrperspekti-
vität), durch eine spezifische Haltung (zum Beispiel
kritische Loyalität), durch spezifische Basiskompe-
tenzen (zum Beispiel bezogen auf Personen, Orga-
nisationen, Arbeitswelt, Diagnose, Intervention),
durch spezifische Instrumente (zum Beispiel Kon-
trakt) und durch einen spezifischen Gesellschaftsbe-
zug (zum Beispiel gebunden an die Werte Gesund-
heit, Chancengleichheit, Emanzipation, Nachhaltig-
keit). Supervision dient dem Kompetenzerwerb und
der personenbezogenen beruflichen Weiterbildung,
der Entwicklung von Arbeitsbeziehungen und der
Organisationsentwicklung. Supervision ist zugleich
ein Beratungsangebot, das methodenplural, inter-
disziplinär, und andere Beratungsangebote ergän-
zend oder integrierend ausgerichtet ist. Ziele der
Supervision sind der Erhalt und die Verbesserung
der Qualität beruflicher Arbeit, die Erweiterung von
Kompetenzen der Supervisand/innen, die Unterstüt-
zung von Organisationen bei der Gestaltung und
Entwicklung von Führung, Kooperation und Kom-
munikation sowie das vertiefte Verstehen des Han-
delns jener Personen, die die Dienstleistungen der
Supervisand/innen in Anspruch nehmen“(Deutsche
Gesellschaft für Supervision 2007, S.7 f.).

Ergänzend kann mit Belardi festgestellt werden,
dass Supervision auf drei Reflexionsebenen helfen
kann:„(1) Klientenebene, dazu gehören der Abneh-
mer (zum Beispiel Kunden, Klienten oder Patienten)
eigener Leistungen. Dabei geht es meistens um die
Reflexion der Arbeitsbeziehung, des Kunden- bezie-
hungsweise Klientenkontakts oder, wie man in den
psycho-sozialen Berufen sagt, der Fallarbeit. (2) Mit-
arbeiterebene, also den Kollegen, Teammitgliedern,
Untergebenen oder Vorgesetzten gegenüber. Hier-
bei steht die Zusammenarbeit untereinander im
Vordergrund; es geht dabei um Selbstthematisie-
rung oder Selbstreflexion. (3) Organisationsebene,
also bei Fragen, die mit der optimalen Gestaltung
von organisatorischen Abläufen (zum Beispiel Team-

arbeit, Binnenorganisation, interne Kommunikation,
humane und flache Hierarchie) zu tun haben. In
diesem Bereich bestehen fließende Übergänge zur
Institutions- und Organisationsberatung“ (Belardi
2005, S.14 f.).

In der Geschichte der Supervision, die bis in die
1980er-Jahre ausschließlich als Verfahren der Siche-
rung fachlicher Qualität von Sozialer Arbeit galt, war
die Trennung zwischen Anleitung, Fachberatung, mit-
unter auch Kontrolle einerseits und personenbezo-
gener beruflicher Praxisreflexion andererseits lange
nicht selbstverständlich. In ihren Anfängen Ende
des 19. Jahrhundert hatte Supervison die Aufgabe,
ehrenamtlich Mitarbeitende von Wohlfahrtsverbän-
den in den großen Städten Nordamerikas fachlich
anzuleiten und gleichzeitig deren Arbeit zu kontrol-
lieren. Im Zuge der weiteren Professionalisierung
wird in den Vereinigten Staaten und im angelsäch-
sischen Raum Supervision bis heute hauptsächlich
administrativ verstanden, als eine Management-
und Leitungsfunktion der operativen Ebene, die da-
rauf zielt, das Erreichen vorgegebener Ziele sicher-
zustellen und auch Verständnis für die Lebenswelt
der Klientel oder der Kunden, Kundinnen zu fördern
(Rappe-Giesecke 2003, S. 2) 

Belardi (2005, S.19 f.) führt aus, dass sich die fach-
liche Beratung und Praxisreflexion in England und
Deutschland ebenfalls im Zuge der Professionalisie-
rung der Sozialen Arbeit herausbildete. Schon in den
20er-Jahren des letzten Jahrhunderts war die Aus-
bildung von Fürsorgerinnen, einem Vorläufer der
Sozialarbeiterausbildung, mit Lehrveranstaltungen
wie„Besprechung der sozialen Praxis“, Praktika und
der Reflexion von Praxiserfahrungen verbunden. Eine
weitere, die heutige Supervision prägende Wurzel
ist die sich seit den1920er-Jahren entwickelnde Psy-
choanalyse, die einerseits zu einem vertieften Ver-
ständnis zwischenmenschlicher Beziehungen beitrug
und zusätzlich durch die Methode der Kontrollana-
lyse Anstöße für die Herausbildung von Ausbildungs-
und Lehrsupervision bot. Mit den Balint-Gruppen
trat das Instrument der Gruppe hinzu, die berufsbe-
zogene Selbsterfahrung für eine Verbesserung der
konkreten medizinischen und sozialarbeiterischen
Praxis nutzte.

In (West-)Deutschland wurden der Begriff und die
Praxis der Supervision in den 1960er-Jahren in der
Folge der Orientierung an nordamerikanischen Me-
thoden der Sozialen Arbeit übernommen und wei-
terentwickelt. Dabei wurde Supervision weitgehend
mit Ausbildungssupervision identifiziert. Kadushin
(1990) erinnert daran, dass „in der ersten Ausgabe
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der Enzyklopädie der Sozialarbeit (1965) Supervision
als Ausbildungssupervision definiert“ wurde, als
„traditionelle Methode der Übermittlung von sozial-
arbeiterischen Fertigkeiten an unausgebildete und
unerfahrene Studenten und Worker durch ausgebil-
dete und erfahrene Praktiker“. Seit den 1970er-Jahren
ist „Ausbildungssupervision“ Bestandteil von Stu-
dienordnungen an Höheren Fachschulen, den Vorläu-
fern der heutigen Fachhochschulen (Kersting 2005).

Die Bandbreite und die Differenziertheit von Bera-
tungsfeldern, Klientengruppen und Methoden, die
das Selbstverständnis von Supervision kennzeichnen,
weiteten und differenzierten sich in den vergange-
nen Jahrzehnten kontinuierlich aus. Allerdings gel-
ten im Wesentlichen Professionelle, also Fachleute
mit gefestigter beruflicher Identität, als Klientel von
Supervision. Rappe-Giesecke (2003, S. 3) hebt die-
sen Aspekt in ihrer Definition hervor: „Supervision
ist personenbezogene berufliche Beratung für Pro-
fessionals. Ihre Aufgabe ist es, Einzelne, Gruppen
oder Teams von Professionals zu individueller und
sozialer Selbstreflexion zu befähigen. Ziel dieser
Reflexion ist die Überprüfung und Optimierung des
beruflichen und methodischen Handelns.“

Ausbildungssupervision kennzeichnet sie folgerich-
tig als „Supervisionsvariante“, die immer auch durch
ein Meister-Schüler-Verhältnis geprägt sei, wobei
sich die Meisterschaft eher auf die feldbezogene
Fachlichkeit als auf supervisorische Qualität bezieht.
Ihrer skeptischen Einschätzung dieser Art von Su-
pervision gibt sie deutlich Ausdruck: „Das führt in
der Regel dazu, dass Professionelle, die nur in die-
ser Art und Weise Supervision kennen gelernt haben,
der Ansicht sind, das wäre Supervision überhaupt.
Vielmehr handelt es sich um eine Möglichkeit, Ele-
mente von Supervision, insbesondere die Fallsuper-
vision zu Ausbildungszwecken anzuwenden. Die
Meisterinnen und Meister gehen auf den Markt und
bieten berufsbegleitende Supervision, ohne dafür die
erforderlichen Qualifikationen zu haben“ (ebd., S. 6).

Hier klingen schwierige Erfahrungen mit Supervisie-
renden an, die sich allein durch eigene Berufspraxis
ohne besondere supervisorische Qualifikation an-
bieten. Hinzu kommt die Frage nach der Rollenklar-
heit. Während für berufsbegleitende Supervision an-
genommen wird, dass es sich bei den Supervisanden
um Professionelle „in eigener Verantwortung han-
delt“, sind Ausbildungssupervisandinnen in einer
Doppelrolle, sie sind sowohl Lernende als auch Su-
pervisanden („als ob“ sie Professionelle wären). Ent-
sprechend beinhaltet die Tätigkeit des Supervisors,
der Supervisorin häufiger die Vermittlung von Ex-

pertenwissen und Hinweisen. Je nach dem Grad der
Bindung an die ausbildende Institution wird diese
auch durch die Supervisierenden repräsentiert, ins-
besondere wenn es sich um interne Mitarbeitende
der Ausbildungsstätten handelt.

Herausbildung von Habitus und
professionellem Stil
Supervision in Lehr- und Ausbildungszusammenhän-
gen dient der Begleitung von ersten Schritten profes-
sionellen Handelns. Sie unterscheidet sich von ande-
ren Ausbildungsteilen, die Theorie und Praxis verbin-
den, dadurch, dass sie die Auszubildenden auf be-
sondere Weise darin unterstützt, einen anknüpfend
an Bourdieu (1989, S. 277 f.) beschreibbaren Habitus
im Sinne eines Erzeugungsprinzips und eines Klassi-
fikationssystems zur Herausbildung eines professio-
nellen Stils Sozialer Arbeit zu entwickeln. Müller;
Becker-Lenz (2008, S. 35) halten dafür folgende Kom-
ponenten als grundlegend fest:„Ein spezifisches Be-
rufsethos, die Fähigkeit zur Gestaltung eines Arbeits-
bündnisses, die Fähigkeit des Fallverstehens unter
Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse.“

Professioneller Habitus wird unter anderem erwor-
ben durch die Reflexion eigener Praxiserfahrungen
und die Herausbildung von personalen Mustern der
Kommunikation zwischen dem psychischen System
der Sozialarbeiterin, des Sozialarbeiters, den umge-
benden professionellen Systemen und den Klienten-
systemen. Solche Habitusbildung entsteht nach Kas-
teel u.a. (2008, S. 215 f.) als Fähigkeit zur Relationie-
rung zwischen Person und Umwelt, wobei „Kompe-
tenz auf Wissen, Kenntnissen, Werten, Erfahrungen,
Fähigkeiten und Handlungsantrieben beruht“, die
situationsbezogen als angemessenes Handeln Per-
formanz erlangt. Müller; Becker-Lenz betonen den
Wert von Ausbildungssupervision für die Herausbil-
dung eines professionellen Habitus in der Sozialen
Arbeit: „In einer Ausbildungssupervision können
Probleme in Bezug auf die Bildung des professionel-
len Habitus in dem geschützten Rahmen einer Klein-
gruppe besprochen werden. Die Supervision sollte
dabei konkrete Fallprobleme zum Ausgangspunkt
nehmen, dabei jedoch nicht die Lösung der Fälle,
sondern die Haltungen, mit der die Studierenden an
die Fälle herangehen, in den Mittelpunkt stellen“
(Müller; Becker-Lenz 2008, S. 39).

Supervision stützt subjektorientierte Bildung, weil
sie hilft, fachliche Standards von Theorie und Praxis
mit den Erfahrungen und Ressourcen, den Bedin-
gungen, Möglichkeiten und Grenzen des lernenden
Subjektes zu verbinden.Effinger (2005b, S. 9) kriti-
siert, dass schulische und hochschulische Curricula
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dagegen oft auf Lerntheorien beruhen,„bei denen
die Lernenden als mehr oder weniger triviale Syste-
me angesehen werden, in deren weitgehend leere
Köpfe man ein gewisses Quantum an Wissen hin-
eingibt, damit sie es später reproduzieren können.“
Ein solches Lernmodell übersieht die Realität der
Besonderheit der psychischen und sozialen Systeme
der Lernenden. Die Lehrenden können nicht sicher
wissen, was wie warum von den Lernenden ange-
eignet, besser: (re-)konstruiert wird.„Kodierung
(durch den Lehrenden) und Dekodierung (durch den
Lernenden) ist nicht möglich“ (Siebert 1999, S. 35 ff.
zitiert nach Effinger, ebd.). Insofern handelt es sich
bei Lehr-/Lernsituationen um einen Sonderfall der
Sender-Empfänger-Problematik. Lehren wäre dem-
zufolge eine gezielte Verstörung autopoietischer
Systeme, die umso eher gelingt, je mehr die Lehren-
den Empathie und Verständnis für die Lernenden
entwickeln und je mehr die Konstruktionen der Ler-
nenden, insbesondere ihre Grundannahmen, ihre
Werte und ihre Menschenbilder zum Gegenstand
von Reflexion werden.

Die systemisch-konstruktivistischen Vorstellungen
über gelingende Lernprozesse können durch prag-
matistische Überlegungen ergänzt werden. Dewey,
dessen „learning by doing“als Zentralformel ganz-
heitlicher und handlungsorientierter Bildung, insbe-
sondere des Projektlernens gilt, hat die Frage nach
der Wirkung besonders im Hinblick auf soziale und
gesellschaftliche Folgen in den Mittelpunkt gestellt.
Der zentrale Gedanke seines Pragmatismus beinhal-
tet, dass die Bedeutung oder Wahrheit einer Idee
oder einer Handlungsabsicht, einer Konzeption in
deren möglichen Konsequenzen zu finden sind (Hick-
man u.a. 2004, S. 9). Solche konstruktivistischen
und pragmatistischen Vorstellungen sind es auch,
die vielen pädagogischen Reformbemühungen des
Bildungswesens zugrunde liegen und die ein Ge-
gengewicht zu der Ausweitung formaler Lernanfor-
derungen darstellen. Im Sinne subjektorientierter
Bildungsprozesse steht im Mittelpunkt, wie Perso-
nen Subjektivität und Handlungsfähigkeit in ihrer
Lebenswelt erlangen.

Die Unterscheidung von informeller, formeller und
non-formeller Bildung geht auf den Diskurs des
Europarates und der Europäischen Kommission in
den1990er-Jahren zurück. Eine zusammenfassende
Unterscheidung findet sich bei Pohl; Walter (2003,
S. 230): „Informelles Lernen bezeichnet ...nicht-
intentionales Lernen von Subjekten in sämtlichen
Lebensbereichen. Formelle Bildung steht für inten-
tionale und curriculare Bildungsprozesse in Schule,
Berufsbildung und Hochschulbildung. Non-formelle

Bildung ... sind intentionale Lernangebote, die da-
rauf zielen durch das Bereitstellen besonderer Rah-
menbedingungen, bestimmte Prozesse informellen
Lernens und damit auch bestimmte Bildungspro-
zesse zu ermöglichen.“ Supervision kann im Sinne
non-formeller Bildung wertvolle Beiträge zur Erfah-
rungs- und Handlungsorientierung in der Ausbil-
dung auch an Hochschulen leisten. Bezogen auf die
gegenwärtige Bildungsdebatte, auch auf die künf-
tige Gestaltung von Hochschulcurricula, ist derzeit
allerdings nicht eindeutig zu erkennen, in welchem
Verhältnis künftig Erfahrungslernen und traditio-
nelle, in dem Begriff der„Trichterpädagogik“zuge-
spitzten Lernangebote stehen werden.

Erwerb von Schlüsselkompetenzen
Anfang der 1970er-Jahre wurde Supervision bei der
Umwandlung der Fachschulen in Fachhochschulen
der Sozialen Arbeit konzeptionell eingeführt. Emp-
fehlungen hierzu wurden durch die Konferenz für
Sozialwesen im Jahr 1989 erarbeitet (Haye; Kleve
2003, S. 23). Die durch die Kultusministerkonferenz
im Jahr 2001 verabschiedete Rahmenordnung Sozia-
le Arbeit sieht Supervision als regulären Bestandteil
der Ausbildung zum Sozialarbeiter, zur Sozialarbei-
terin vor (Effinger 2002, S. 9). Allerdings gibt es keine
verbindlichen Regeln, auf welche Weise Supervision
in das Studium der Sozialen Arbeit integriert werden
soll. Effinger (2002) fand in einer empirischen Stu-
die über Ausbildungssupervision in Diplom-Studien-
gängen der Sozialen Arbeit unterschiedliche Formen
und Zuordnungen von Supervision. Fast einhellig
machten die befragten Fachhochschulen einen Un-
terschied zwischen Praxisanleitung durch erfahrene
und möglichst besonders qualifizierte Anleiterinnen
(Berufsangehörige) bei den Praxisträgern einerseits
und Supervision andererseits. Dagegen werden Su-
pervision, Praxisreflexion und Praxisberatung weit-
gehend als zusammengehörend gesehen. Unter-
schiedlich ist allerdings das Setting, dem Supervision
zugeordnet wird, so ist es Thema in wissensanbie-
tenden Lehrveranstaltungen, Bestandteil von Theo-
rie-Praxis-Seminaren, praxisbegleitenden Seminaren
und eigenständigen Supervisionsangeboten, insbe-
sondere als Gruppen-, seltener als Einzelsupervision.

Verschieden sind auch die Regelungen zur institutio-
nellen Einbindung der Supervisoren. Etwa die Hälfte
der Fachhochschulen setzte sowohl interne als auch
externe Supervisierende ein, weitere beschäftigten
ausschließlich externe, andere ausschließlich interne.
Die Qualifikationsanforderungen unterscheiden sich
ebenfalls. Nur bei zirka einem Drittel wurde ein Dip-
lom in Sozialer Arbeit, einschlägige Berufserfahrung
und die Zertifizierung für einen Dachverband (DGSv,

174 Soziale Arbeit 5.2009https://doi.org/10.5771/0490-1606-2009-5-170 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 04.03.2026, 05:04:55. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0490-1606-2009-5-170


Berufsverband der Heilpädagogen/BDP oder andere)
vorausgesetzt. Andererseits wurde bei ungefähr ei-
nem weiteren Drittel keinerlei spezifische Supervi-
sionsausbildung verlangt, dort genügten ein einschlä-
giges Fachstudium, gegebenenfalls in Verbindung
mit Berufserfahrung. Zirka zwei Drittel der befrag-
ten Fachhochschulen gaben an, dass Supervision
durch Studien- beziehungsweise Praxisordnungen
geregelt sei, bei einem weiteren Drittel gab es lan-
desweite Regelungen durch Prüfungsordnungen
(Effinger 2002, S. 10 ff.).

Effingers Studie zeigt deutlich die Bandbreite des
Verständnisses von Ausbildungssupervision an den
Fachhochschulen der Sozialen Arbeit. Dies betrifft
gerade auch das Verhältnis von Fachberatung und
Supervision, das nicht nur vielerorts hinsichtlich der
Rahmenbedingungen (Setting, Gruppengrößen, Qua-
lifikationsanforderungen) klärungsbedürftig scheint,
sondern auch in den einzelnen Supervisionsprozes-
sen kontinuierlich austariert werden muss. Durch die
Einschränkung supervisorischer Angebote und Pro-
zesse in der Folge der Umstellung auf Bachelorstu-
diengänge dürfte das Profil der Supervision aktuell
kaum besser geklärt sein.

Zur näheren Bestimmung von Inhalten und Metho-
den der Ausbildungssupervision als Supervision im
Rahmen der Ausbildung von Fachhochschulstudien-
gängen der Sozialen Arbeit muss mit Haye; Kleve
(2003, S. 24) darauf hingewiesen werden, dass „Aus-
bildungssupervision ein hochkomplexes Kommuni-
kationssystem ist“. Die beteiligten Kontexte sind:
die Hochschule, die Person der Studierenden, die
zugleich Studenten, Praktikanten und Supervisan-
den sind, die Organisation der Praktikumsstelle und
die Person der Supervisoren.

Ausbildungssupervision als Element einer handlungs-
orientierten, pragmatischen Bildungskonzeption be-
stimmt sich im Hinblick auf die künftige Berufsrolle
der Supervisanden.Haye; Kleve (2003) präzisieren
die Forderung nach Ganzheitlichkeit in der Ausbil-
dung mit dem Hinweis auf die Herausforderungen
einer „hochgradig funktional differenzierten Gesell-
schaft“, in der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter „Verbindung stiften und Vermittlungsaufgaben
übernehmen, wo die gesellschaftlichen Differenzie-
rungen und Separierungen soziale Probleme schaf-
fen, die von keinem anderen System bearbeitet wer-
den können als von der Sozialen Arbeit“ (ebd., S. 25).
Die Vielfalt möglicher Problemlagen und Kontexte,
die das Berufsfeld der Sozialen Arbeit prägen, lassen
es aussichtslos erscheinen, eine umfassende Feld-
kompetenz zu erwerben. Bereits das Fachstudium

beschränkt sich weitgehend auf exemplarisches
Lernen zum Beispiel in Projekt- und Theorie-Praxis-
Seminaren. Zentral dagegen ist der Erwerb solcher
Schlüsselkompetenzen, die es ermöglichen, sich als
Sozialarbeiter oder als Sozialpädagogin auf unter-
schiedliche berufliche Aufgaben einzustellen. Dies
wird ermöglicht durch eine „offene Identität“, durch
„einen kommunikativen Habitus der Studierenden
ihren zukünftigen Profession gegenüber“(ebd., S.26).
Supervision kann dafür einen hilfreichen Rahmen
bieten, weil hier eine „ethnographische Haltung“
und die Konstruktion konkreter Berufsrollen und In-
terventionen in Systemen der Sozialen Arbeit erprobt
werden kann. Für das Erlernen einer ethnographi-
schen Haltung bietet Supervision einen Raum der
Beobachtung, wobei Interpretationen und Voran-
nahmen überprüft werden.

Jensen (2003, S. 36) nennt aus psychoanalytischer
Sicht „Übertragung- und Gegenübertragung (Ver-
wechselung von Person, Ort, Zeit), die Abwehrme-
chanismen wie zum Beispiel Verdrängung und Pro-
jektion aber auch die Freudschen Fehlleistungen“.
Daraus ergeben sich Überlegungen, ob es alterna-
tive Interpretationen und Annahmen gibt, die zu-
sätzliche Interventionsmöglichkeiten bieten. Dies
beinhaltet die Frage, ob die gleichen Klienten und
Klientinnen in anderen Systemen vielleicht andere
Rollen einnehmen oder ob bei Veränderungen des
Systems Änderungen der Rollen und des Verhaltens
möglich sind. In diesem Sinne dient Supervision da-
zu, eine Haltung des Nicht-Wissens und der Verlang-
samung zu fördern, die in der beruflichen Praxis vor
(vor-)schnellen Urteilen und überstürzten Handlun-
gen bewahren kann.

Durch das Setting der Gruppensupervision, das für
Ausbildungssupervision an Fachhochschulen die
Regel ist, kann diese Haltung, das systemische Erkun-
den von Fällen, kommunikativen Mustern, Bedeu-
tungsgehalten und spezifischen Handlungs- und In-
terventionsmöglichkeiten in einem kollegialen Aus-
tausch erprobt werden.Cornel u.a. (2008, S. 411)
fassen in diesem Sinne die Bedeutung von Super-
vision in der Ausbildung auch für Bachelorstudien-
gänge zusammen: „Die Lern- und Ausbildungssu-
pervision hat also die Aufgabe, auf die zukünftigen
Berufsanforderungen vorzubereiten, die Motivation
für die Ausübung des Berufs zu reflektieren, Lernpo-
tenziale zu analysieren und personale Kompetenzen
durch die Analyse von Beziehungsdynamiken ver-
stehbar zu machen.“ 

In einem geschützten, der Vertraulichkeit unterlie-
genden und wenig hierarchischen Rahmen können
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persönliche Erlebnisse, insbesondere aus dem Prak-
tikum, bearbeitet werden, ohne dass die Fall- oder
Themeneinbringenden persönliche Nachteile be-
fürchten müssen. Sensibles Hinhören und die Wahr-
nehmung auch nichtsprachlicher Botschaften, was
für die Wahrnehmung der künftigen Berufsrolle
grundlegend ist, können hier erprobt und erfahren
werden. Gerade die Erfahrung eines offenen, er-
gebnisorientierten, kollegialen Austauschs ist
unverzichtbar, wenn für das künftige Berufsleben
ein kommunikativer Habitus gebildet werden soll.
Supervisionserfahrung ist zudem ein Beitrag zur
Bewältigung künftiger beruflicher Herausforderun-
gen und Belastungen.

Supervisionsgruppen bieten auch deshalb ein be-
sonderes Lernfeld, weil hier Supervisanden in beson-
derer Weise voneinander profitieren können. Effin-
ger (2005, S.16) spricht von „wechselseitiger ‚Ver-
edelung’“, wobei „... Studierende, die sonst wenig
Zugang zu allgemeinen Theorien oder sozialarbei-
terischen Handlungskonzepten haben, ... in der Aus-
bildungssupervision begannen, sich mit theoreti-
schen Modellen und Handlungstheorien auseinan-
dersetzen ...Fast ebenso oft habe ich es erlebt, dass
eher theorieorientierte Studierende auf ihre teilweise
verdeckten und verdrängten persönlichen Anteile
stießen und begannen, diese in ihre Handlungstheo-
rien einzubauen“. Gruppenerfahrung bedarf dafür
einiger Rahmenbedingungen, zu denen gehören:
▲ ein neutraler, ruhiger Raum;
▲ ein ausreichender zeitlicher Rahmen pro Sitzung;
▲ eine passende, Vertrautheit fördernde Gruppen-
größe1;
▲ eine Zusammensetzung der Gruppe, die einer-
seits genug Distanz der einzelnen Personen unter-
einander bietet und andererseits durch gegenseitige
Sympathie und Wohlwollen geprägt ist;
▲ eine ausreichende Anzahl an Sitzungen, die die
Dynamik von Gruppenprozessen berücksichtigt.2

Supervision im Verhältnis zu 
Praktikumsstelle und Anleitung
Die Studierenden leisten ihre Praktika meist während
eines Semesters in Einrichtungen, Projekten, Orga-
nisationen und Verwaltungen der Sozialen Arbeit.3

Die von der Kulturministerkonferenz beschlossenen
„Erläuterungen zur Rahmenordnung für die Diplom-
prüfung im Studiengang Soziale Arbeit – Fachhoch-
schulen“ legen die Anforderungen an die Praxisan-
leitung wie folgt fest: „Die Anleitung in den Praxis-
stellen soll von Fachkräften übernommen werden,
die über die gleiche Ausbildung oder in begründe-
ten Ausnahmefällen über eine vergleichbare Qualifi-
kation verfügen, Bereitschaft für diese Aufgabe zei-

gen und nach Möglichkeit eine einschlägige Weiter-
bildung vorweisen können. Die Praxisanleitung be-
kommt ein ihrer Bedeutung entsprechendes Gewicht,
wenn sie als qualifiziertes Tätigkeitsmerkmal ange-
sehen wird und zeitlich im Arbeitspensum der Anlei-
terinnen und Anleiter Berücksichtigung findet. Die
Begleitung der Studierenden in den praktischen
Studiensemestern durch die Hochschule kann unter-
stützt werden durch:
▲ Einrichtung eines Praxisbeirates (Ausschuss, Kom-
mission) mit Begleitung von Vertreterinnen und Ver-
tretern der Anleiter und Träger,
▲ Weiterbildungsangebote für Praxisanleiterinnen
und -anleiter,
▲ regelmäßige Treffen der Begleitdozentinnen und 
-dozenten sowie Praxisanleiterinnen und -anleiter,
▲ Evaluation und Qualitätssicherung der Betreuung
mit Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern
der Anleiter und der Träger,
▲ Aufbau einer Online-Datenbank mit Information
über die Praxisstellen.
Zum Abschluss der praktischen Studiensemester soll
deren Erfolg festgestellt werden“(Konferenz der
Kultusminister 2001, S. 44 f.).

Die hier niedergelegten Qualitätsanforderungen
werden jedoch aus Kapazitätsgründen nur teilweise
berücksichtigt. Dies gilt unter anderem für den an-
gestrebten engen Kontakt zwischen Hochschulen
und Praxisstellen.

Die Anleitung durch die Praxisstellen ist ebenfalls
sehr unterschiedlich gestaltet. Sie reicht von Anlei-
tenden, deren Arbeitsplatzbeschreibung dies als Tä-
tigkeitsmerkmal vorsieht und die sich Zeit für diese
Aufgabe nehmen, bis hin zu Situationen, in denen
eine Anleitung nur der Form nach vorhanden ist und
die Studierenden im Praxisalltag weitgehend auf
sich selbst gestellt sind. Ähnlich ist das Spektrum
der von den Praktikantinnen und Praktikanten aus-
geübten Tätigkeiten, was vom Nichtstun über Hand-
langertätigkeiten und die Begleitung der Anleiten-
den bis zur relativ eigenständigen Wahrnehmung
von Fachaufgaben reicht. Im günstigen Fall erhalten
die Studierenden durch die Anleitenden eine Unter-
stützung, die ihnen sukzessive ermöglicht, die Berufs-
rolle einer Fachkraft der Sozialen Arbeit wahrzuneh-
men. Dabei können fachliche Fragen, anknüpfend
an die Studieninhalte von Lehrveranstaltungen, vor
Ort geklärt und erläutert werden. Um den Praxiser-
folg zu sichern, empfehlen die Fachhochschulen den
Abschluss von Vereinbarungen über Tätigkeiten und
Lernfelder. In der Regel nehmen Anleitende ihre
Aufgabe freiwillig und gern wahr, aber es kann auch
anders sein. Es kommt immer wieder vor, dass sie
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für diese Rolle „ausgeguckt“und verpflichtet wer-
den und sich nicht frei für oder gegen die Anleitung
von Praktikanten und Praktikantinnen entscheiden
können. In einem anderen Extrem gibt es auch Pra-
xissituationen, wo es zu Kontextüberschneidungen
zwischen dem beruflichen und dem privaten Be-
reich kommt. Dies kann die Wahrnehmung einer
Berufsrolle und die Herausbildung einer Berufsiden-
tität unterstützen, birgt aber auch Risiken.

Weitere Herausforderungen an Supervision ergeben
sich aus der Zunahme von Auslandspraktika. Finden
Praktika an Orten statt, wo Supervision angeboten
wird, kann diese grundsätzlich auch dort abgedeckt
werden. Dies ist allerdings oft nicht möglich, beson-
ders wenn Praktika in Entwicklungsländern stattfin-
den. Hier kann Supervision als Vor- und Nachberei-
tung des Praktikums gestaltet werden. Erprobt wird
zunehmend auch ein Austausch über E-Mail oder
Internetforen (Goebel-Krayer 2007). Neben den not-
wendigen technischen Voraussetzungen ist bislang
noch nicht geklärt, wie die für Supervision notwen-
dige kommunikative Dichte, die durch Ganzheitlich-
keit, Spontaneität und die Möglichkeit des zeitnahen
Nachzufragens gekennzeichnet ist, erreicht werden
kann. Für die Supervision ergeben sich im Hinblick
auf die unterschiedlichen Praxisstellen folgende An-
knüpfungspunkte:
▲ Die Teilnehmenden an Ausbildungssupervisionen
in Gruppen können aus sowohl inhaltlich als auch
institutionell sehr unterschiedlichen Praxisfeldern
kommen. Diese Kontexte bedürfen der Vermittlung
und Erläuterung, wenn das Instrument Gruppe für
die Bearbeitung von „Fällen“ genutzt werden soll.
▲ Den Zielgruppen und der Klientel der Praxisstel-
len sind durch diese jeweils spezifische Rollen zuge-
wiesen, die durch den jeweiligen Hilfe- oder Förder-
kontext definiert sind. Diese Definitionen differieren
auch danach, welche Kompetenzen und Defizite den
Zielgruppen zugeordnet werden. Weil das Verhalten
der Klientel und Zielgruppen von solchen Kontexten,
Zuschreibungen und Verhaltenserwartungen mit ge-
prägt wird, ist die Berücksichtigung dieser konkre-
ten Hilfesysteme für das Fallverstehen notwendig.
▲ Für die Klärung von Fachfragen muss die Rolle der
Anleitung beachtet und manchmal auch in Erinne-
rung gerufen werden. Dafür sind auch die Stellung
der Anleitenden in der Praxisstelle und deren Ein-
stellung zur eigenen Rolle von Bedeutung.

Studierende als Supervisanden
Die Supervisanden in der Ausbildungssupervision
sind Studierende im Haupt- beziehungsweise Vertie-
fungsstudium. In den davor liegenden Semestern
haben sie einen Überblick über Geschichte, Arbeits-

felder und Handlungsmethoden der Sozialen Arbeit
und erste Einblicke in Praxisfelder erhalten. Dagegen
können die persönlichen Voraussetzungen der Stu-
dierenden sehr unterschiedlich sein. Manche haben
bereits einen Erstberuf wie in der Krankenpflege oder
Kindererziehung. Viele kommen direkt nach dem
Abitur an die Hochschule. Zahlreiche Studierende
haben einen Migrationshintergrund, stammen aus
Einwandererfamilien, manche mit einer Flüchtlings-
biographie. Andere kommen aus den östlichen Län-
dern, nicht wenige aus früheren GUS-Staaten. Nach
wie vor studieren im Studiengang Soziale Arbeit
überwiegend Frauen. Viele Studierende sind nicht
am Studienort zu Hause, sondern kommen eigens
zum Studium. Daraus folgt, dass viele Studierende
an ihrem Studienort kaum sozial verankert sind und
ihren Lebensmittelpunkt eigentlich anderswo haben.
Andere wiederum haben schon eine Familie gegrün-
det und machen bereits Erfahrungen mit eigenen
Kindern. Nicht zuletzt sind Hochschulen Orte, an de-
nen Beziehungen, Freundschaften und Partnerschaf-
ten geknüpft werden.

Die Aufzählung von Lebenslagen macht deutlich,
dass in Supervisionsgruppen mit sehr unterschied-
lichen Personen, Biographien, Erfahrungen, Bildungs-
ständen und sozialen Räumen zu rechnen ist. Zu
Beginn von Supervisionsprozessen erscheinen die
Supervisanden, die dann die Phase der Gruppenfin-
dung und erste gemeinsame Erfahrungen bereits
hinter sich haben, der Supervisiorin, dem Supervisor
oft noch als relativ homogene Gruppe. Dieser Ein-
druck relativiert sich jedoch nach kurzer Zeit und
die unterschiedlichen Personen mit ihren Eigen-
schaften, Kontexten, Perspektiven, Befürchtungen
und Wünschen konturieren sich.

Die Vielfalt der Biographien der Studierenden führt,
ähnlich wie an den allgemeinbildenden Schulen, zu
einem begrenzten gemeinsamen Vorrat an vorgän-
gig erworbenen Einstellungen, Kenntnissen und Ori-
entierungen. Für die Ausbildung ergibt sich die Her-
ausforderung, die Vielfalt an Voraussetzungen und
Anforderungen zum Nutzen des professionellen
Handelns zusammenzuführen. Weil viele Studieren-
de ihr Studium zumindest teilweise selbst finanzie-
ren müssen, üben sie parallel zum Praktikum Jobs
aus.4 Die Supervisanden müssen sich nicht nur mit
dem neuen Berufsfeld und ihrer Berufsrolle im Prak-
tikum befassen, sondern parallel weitere Herausfor-
derungen bewältigen. Weil viele Studierende darauf
angewiesen sind, ihren Alltag möglichst ökonomisch
zu organisieren, erscheint Supervision mitunter als
belastender, nicht einmal prüfungsrelevanter Pflicht-
termin, im günstigeren Fall wird er als ein Ort der
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Erholung, der beruhigten Reflexion in einem turbu-
lenten Alltag genutzt.

Studierende, insbesondere während des Praktikums
beim Erproben der Berufsrolle, sind in einer nicht nur
wegen ihres Lebensalters adoleszenten Situation,
die von einer grundlegenden Ambivalenz geprägt
ist. Einerseits soll am Praktikumsort die Berufsrolle
ausgefüllt werden, andererseits fehlen aber vielfach
Wissen und Erfahrung. Die daraus folgende Unsi-
cherheit kann Fehleinschätzungen unterschiedlicher
Art zur Folge haben. Möglich ist sowohl eine Über-
als auch eine Unterschätzung der eigenen Fähigkei-
ten. Die daraus erwachsenden Fragen und Konflikte
können in der Supervision bearbeitet werden (Becker
1988, S.55). Dies gilt auch für professionstypische,
häufig mit der Wahl eines helfenden Berufes verbun-
dene psychische Prädispositionen. So verweist Pühl
(1994, S.407) auf das„Helfersyndrom“, das gleicher-
maßen wertvolle Motive für helfendes Handeln und
Risiken schwieriger Verstrickungen und Überforde-
rungen in helfenden Beziehungen birgt. Die realis-
tische, für sich selbst und im Hinblick auf die Kli-
entel und Praxisstelle stimmige Einschätzung der
eigenen Möglichkeiten kann den Supervisandinnen
und Supervisanden bei der Herausbildung einer
professionellen Haltung helfen.

Wie bewerten Studierende ihre Erfahrungen mit Su-
pervision? Eine Schwierigkeit, diese Frage allgemein-
gültig zu beantworten, liegt in dem besonderen Cha-
rakter dieser Lernform, bei der zwar der Rahmen
grundsätzlich feststeht, die Inhalte und der prozes-
suale Verlauf der Gruppensupervision aber weit-
gehend offen sind. Die Vertraulichkeit des Settings
steht einer detaillierten und systematischen Erfor-
schung von Wirkungen entgegen. Es soll ja gerade
nichts nach außen dringen. Gleichwohl lassen Rück-
meldungen von Studierenden und Erfahrungen aus
der supervisorischen Praxis eine Einschätzung zu.
Die Offenheit des non-formellen Lernortes Super-
vision für die unterschiedlichen Anliegen der Studie-
renden kommt zunächst denjenigen entgegen, die
mit hoher eigener Motivation und mit Interesse an
Selbstreflexion studieren.

Schwieriger kann es für diejenigen sein, die weniger
gewohnt sind, eigenes Handeln in Bezug auf die Ins-
titution und die eigene Rolle zu reflektieren. Damit
hängt auch zusammen, ob Supervision als Ort leben-
digen Austauschs oder als„Supervision im Zwangs-
kontext“ wahrgenommen wird. Der weitaus größte
Teil der Studierenden genießt jedoch die kommuni-
kativen Qualitäten und den Erkenntnisgewinn, den
sie aus dem Supervisionsprozess ziehen. Dabei kom-

men nicht nur„Fälle“und Situationen aus den Prak-
tika zur Sprache, sondern auch Probleme, die sich
auf das Studium und die berufliche Identität bezie-
hen. Will ich wirklich Sozialpädagoge, Sozialarbeite-
rin werden? Was ist meine Rolle im gesellschaftlichen
Kontext? Passt dieser Beruf zu meinen Werten, mei-
ner Lebensplanung, meinen Fähigkeiten? Kann ich
es schaffen, eine Diplom-/Bachelorarbeit zu schrei-
ben? Dies sind einige der Themen, die angesprochen
werden. Supervision kann nicht zuletzt ein Ort sein,
an dem Studierende Raum finden, schwierige Erleb-
nisse im persönlichen Bereich anzusprechen.

Supervision hilft den Studierenden offenkundig, per-
sönliches Erleben mit erworbenen Kenntnissen zu
professionellen Handlungskompetenzen zu verbin-
den. Sie ist zudem ein Ort, der der Anonymität, die
viele Studierende an der Hochschule erleben, und
der Formalisierung von Studiengängen und -inhal-
ten lebendige, kommunikative Erfahrung und den
Genuss einer in aller Regel erfreulichen Gruppener-
fahrung entgegensetzt. Für die spätere Berufspraxis
kann angenommen werden, dass die Erfahrung eines
anregenden Prozesses im Studium die Bereitschaft
verstärkt, Supervision als Instrument der Qualitäts-
entwicklung zu nutzen.

Supervisionsgruppen als 
beobachtende Systeme
Das System Ausbildungssupervision ist davon ab-
hängig, wie seine Beziehung zur Umwelt bestimmt
ist, das heißt, ob es ein Verhältnis von Geschlossen-
heit und Offenheit erzeugt, das die Kommunikation
mit seinen Umwelten sicherstellt. Auf seine Rolle im
sich wandelnden Fachhochschulstudiengang Soziale
Arbeit und auf die Umwelten Hochschule und Praxis-
stelle wurde hingewiesen. Auch wenn grundsätzlich,
und erst recht durch die Veränderungen der Verortung
und den Umfang an Supervision im Studienkontext,
Zweifel an der idealtypisch reinen Abgrenzbarkeit
zu anderen, kognitiv strukturierten Lernangeboten
angebracht sind, ist die notwendige Geschlossenheit
und Abgrenzung gegenüber anderen Lernfeldern
notwendig und herstellbar.

Die Supervisionsgruppe im Ausbildungskontext ist
ein autopoietisches System, das durch typische kom-
munikative Muster und zeitliche Abfolgen gekenn-
zeichnet ist. Als Rollen können die des Supervisors,
der Supervisorin und die der Supervisanden benannt
werden.Typische Muster ergeben sich aus den Me-
thoden,die es den Supervisandinnen ermöglichen,
durch Beobachtung zweiter Ordnung an„Überblick“
(Supervision), pragmatisch an Handlungsfähigkeit
und an der Herausbildung eines professionellen

178 Soziale Arbeit 5.2009https://doi.org/10.5771/0490-1606-2009-5-170 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 04.03.2026, 05:04:55. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0490-1606-2009-5-170


Stils zu gewinnen. Anlässe supervisorischer Tätig-
keit sind Fälle, Themen, Anliegen und Konflikte, die
für die Herausbildung der Berufsrolle relevant sind,
die durch die Supervisanden eingebracht und durch
die Standardmethode Fallsupervision (Rappe-Gies-
ecke 2003, S.131 ff.) mit einer Klärungs- und Lösungs-
absicht bearbeitet werden. Methodische Unterstüt-
zung bieten dafür Visualisierung, Aufstellungs- und
Skulpturenarbeit, Rollenspiel oder Psychodrama.

Die Fallbearbeitung nutzt für die Klärung des „Fal-
les“ die Kompetenzen der Falleinbringerin und die-
jenigen der Gruppe. Die Supervisierenden können
bei Bedarf weiterreichende Informationen und erläu-
ternde Fachinputs zu geben. Dabei ist es allerdings
notwendig, zunächst die Kompetenzen der Gruppe
und das Wissen der Supervisanden zu nutzen, damit
der Supervisionsprozess nicht in ein Lehrer-Schüler-
Setting abgleitet. Zusätzlich zu dem Programm der
Fallbearbeitung können anlassbezogen weitere Me-
thoden wie das moderierte Gruppengespräch im
Sinne der Themenzentrierten Interaktion (TZI) nach
Cohn (1980) genutzt werden.

Typische Phasen des Verlaufs 
von Supervisionsgruppen
Gruppen in der Ausbildungssupervision haben häu-
fig einen typischen Verlauf, dessen Phasen jeweils
bestimmte Herausforderungen mit sich bringen:
▲ Gruppenfindung: Die Supervisionsgruppe hat be-
reits eine Geschichte, wenn der Supervisor, die Super-
visorin die Gruppe für ein Kennenlerngespräch trifft.
Die Gruppe hat sich eigenständig gebildet. Ihre Mit-
glieder können sich bereits länger kennen, befreun-
det sein oder sich eher zufällig gefunden haben.
Diese Phase der Gruppengeschichte ist dem Super-
visor, der Supervisorin nicht bekannt, so dass sie spä-
ter in der Gruppe thematisiert werden muss, um als
ein Faktor des Gruppenprozesses präsent zu sein.
▲ Kontaktaufnahme durch die Studierenden: Die
Supervisanden haben sich meist mehrere Superviso-
ren ausgewählt, die für sie infrage kommen könn-
ten. Auf der Liste der Supervisierenden haben sie
sich solche ausgewählt, die ihnen passend erschei-
nen. Die Gründe für die Auswahl sind vielfältig, es
können Feldkompetenz, Termin und Ortsfragen,
Alter, Geschlecht eine Rolle spielen, mitunter auch
der „Ruf“ einer Supervisorin sowie Empfehlungen
durch Lehrende der Hochschule. Häufig werden bei
der Kontaktaufnahme bereits relevante Rahmenbe-
dingungen wie Ort und Zeit der Supervison ange-
sprochen. In dem Gespräch kann der potenzielle
Supervisor, die Supervisorin bereits Informationen
über die Gruppengröße und erste Hinweise über die
Zusammensetzung erhalten.

▲ Vorgespräch mit den Supervisanden: Hier möch-
ten die Studierenden ihr Gegenüber kennenlernen,
Informationen über die Person und Arbeitsweise
erhalten. Nur wenige Studierende haben bereits
genauere Vorstellungen darüber, was Supervision
sein kann. Nicht selten gibt es Befürchtungen, dass
die eigene Persönlichkeit hinterfragt und verunsi-
chert werden könnte. Als Ergebnis der Gespräche
entscheiden sich die Studierenden dann für die
künftige Supervisorin, den künftigen Supervisor.
▲ Kontrakt und Zielvereinbarung: Zu Beginn des
Supervisionsprozesses werden Ort, Zeit, Dauer der
einzelnen Termine, mögliche Fehlzeiten und die Be-
scheinigung der Teilnahme besprochen und geklärt.
Sinnvoll ist weiter, eine Zielvereinbarung zu erarbei-
ten, in der die Erwartungen der Supervisanden ge-
äußert werden. Dabei können auch Befürchtungen
besprochen werden, aus denen ebenfalls positive
Ziele abgeleitet werden können. Die Zielvereinba-
rung sollte im Laufe des Prozesses gelegentlich über-
prüft oder auch verändert werden. So kann sicher-
gestellt werden, dass zwischen Supervisorin und Su-
pervisandinnen ein gemeinsames Verständnis über
Ziele und Arbeitsweisen besteht.
▲ Die performative Phase, die hauptsächlich aus
der oben angesprochenen Fallarbeit besteht, bein-
haltet einen Prozess, der schrittweise zur höheren
Arbeitsfähigkeit des Instrumentes Gruppe führt. Er
kann Auseinandersetzungen um Rang und Rollen
und um die Gruppenkultur, ihren Arbeitsstil beinhal-
ten. Hier erreicht die Gruppe ihre volle Arbeitsfähig-
keit.
▲ Die Abschlussphase beinhaltet einen Rückblick
auf den gemeinsamen Prozess, wofür der Abgleich
mit der Zielvereinbarung genutzt werden kann. Da-
bei zeigt sich, welche Ziele mehr, welche weniger
erreicht werden konnten. Vielleicht auch, welche
Ziele erreicht wurden, ohne angestrebt worden zu
sein. Weiter gibt es ein Feedback für die Supervisan-
den und Supervisandinnen, zum Beispiel in Form
eines Ressourcenfeedbacks und einer Rückmeldung
der Gruppe an den Supervisor oder die Supervisorin.

Supervision im sich verändernden
Hochschulkontext 
Der Überblick über typische Elemente von Ausbil-
dungssupervision zeigt, dass Supervison neben an-
deren Lernangeboten der Hochschulen ein eigen-
ständiger Lernort mit einem typischen non-fomellen
Charakter ist, der nicht durch andere Lehrfomen er-
setzt werden kann. Supervision als geschützter Raum
bietet Gelegenheit, erworbenes Wissen und Praxis-
erfahrungen im Zusammenhang mit biographischen
Erfahrungen zu einem professionellen Arbeitsstil zu
entwickeln.
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Jenseits der Bestimmung der Rolle von Supervision
in der Ausbildung und ihrer organisatorischen Ver-
ankerung im Studiengang muss ihre kommunikative
Einbeziehung in die Hochschule berücksichtigt wer-
den. Dies ist insofern ein ambivalentes Thema, als
die Beschäftigung von externen – tendenziell hoch-
schulfernen – Supervisierenden gerade sicherstellen
soll, dass es zu keinen unerwünschten Kontextüber-
schneidungen, insbesondere im Zusammenhang mit
Benotungen und Prüfungen kommt. Nebenwirkungen
dieser Konstellation sind, dass einerseits Superviso-
ren häufig sehr wenig über andere Studienangebote
und die jeweilige Hochschule mit ihren Besonderhei-
ten und ihrer Kultur wissen und dass andererseits
viele Hochschullehrkräfte und Lehrbeauftragte ge-
ringe Vorstellungen über das Geschehen in Supervi-
sionsprozessen haben.Effinger (2003, S.16) schreibt
dazu: „Ein ...Grund für die Randstellung der Ausbil-
dungssupervision besteht darin, dass die meisten
Dozenten an den Fachhochschulen – nach wie vor –
nicht aus der Sozialen Arbeit kommen und sich pro-
fessionelle und disziplinär oft anders orientieren.
Die allermeisten haben keine berufspraktischen
Erfahrungen in der Sozialen Arbeit und selbst auch
keine Erfahrungen in Supervision. Sie wissen oft
nicht, was sie von einer Lehrform halten sollen, die
keinen vorher festgelegten Inhalt hat. Ihre eigene
beruflich und wissenschaftliche Sozialisation war
zudem meist kognitiv ausgerichtet.“

So zutreffend der Hinweis auf die berufspraktischen
Erfahrungen eines Teils der Lehrenden ist, so kann
andererseits unterstellt werden, dass die Bildungs-
debatte der letzten Jahre auch für Hochschulstudi-
engänge die Bedeutung informellen und non-formel-
len Lernens ins Bewusstsein gerückt hat. Mögliche
Ansatzpunkte, um supervisorische Kompetenz im
Rahmen der Ausbildung besser zu nutzen, können
sein:
▲ Einbeziehung von Supervision in Studienprojekte,
wodurch in der Theorie/Praxis-Verknüpfung zusätz-
lich Raum für die Reflexion der persönlichen Hal-
tungen der Studierenden im konkreten Kontext ent-
stünde;
▲ Supervision als Bestandteil von Masterstudien-
gängen, wodurch eine bessere Verbindung von be-
reits vorhandener Berufserfahrung und dem zusätz-
lich erworbenen Wissen ermöglicht würde;
▲ Coaching-, Beratungs- und Trainingsangebote der
Berufswegplanung mit supervisorischem Charakter;
▲ supervisorische Unterstützung während der Berufs-
einstiegsphase nach dem Studium.

In dem Maße, wie Bachelorstudiengänge auf nicht
unbedingt erforderliche Lehrinhalte hin überprüft

werden, könnten vorhandene Ressourcen verstärkt
auch für zusätzliche supervisorische Angebote ge-
nutzt werden. Supervision als ein in der Praxis und
in der Geschichte der Sozialen Arbeit verankerter
non-formeller Lernort, der zur Herausbildung eines
professionellen Habitus beträgt, der einem ganz-
heitlichen Bildungsverständnis entspricht, der ein
Stück gelebte professionelle Subjektivität schon im
Studium erfahrbar macht und der Kollegialität und
sozialen Zusammenhalt unter den Studierenden för-
dert, muss für die Studiengänge der Sozialen Arbeit
in einem bedeutsamen Umfang erhalten und weiter-
entwickelt werden.

Anmerkungen
1 Nach meiner Erfahrung verringert sich diese Qualität ab ei-
ner Anzahl von sechs Supervisanden erheblich.
2 Weil eine Gruppe meist erst in der dritten oder vierten Sit-
zung vertrauensvoll und im Sinne eines „Performing“ arbeitet
und am Beginn des Prozesses eine Kontraktphase und am En-
de ein Abschluss und eine Auswertung stehen sollten, sind
Prozesse mit weniger als zehn Sitzungen à 90 Minuten kaum
sinnvoll.
3 Teilweise können die Praktika auch durch gleichwertige
Praxisprojekte der Hochschule ersetzt werden.
4 Mit der Änderung des Berliner Sozialberufe-Anerkennungs-
gesetzes 1998 wurde die zweiphasige Ausbildung durch die
einphasige ersetzt. Die zweiphasige Ausbildung sah vor, dass
die Studierenden zunächst nach sechs Semestern ihr Studium
mit Diplomarbeit, Klausuren und Prüfungen abschlossen.Wäh-
rend des Studiums hatten sie bereits Supervision erhalten. Da-
rauf folgte das Anerkennungsjahr, währenddessen sie bereits
ein Praktikantengehalt bezogen, das ihnen einen Anspruch
auf die Zahlung von Arbeitslosengeld und die Vermittlung in
AfG-geförderte Stellen sicherte, allerdings keine durch die
Fachhochschulen bezahlte supervisorische Begleitung.Ab dem
Jahr 1998 wurde die einjährige Praktikumphase in das Studi-
um verlagert, so dass die Studierenden die Diplomarbeit und
die Abschlussprüfungen noch vor sich haben und sie diese
Phase ebenso finanzieren müssen wie das übrige Studium.
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Zusammenfassung
Das Neunte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX)
hat mit der Regelung des § 2 Abs. 1 SGB IX einen
neuen und, wie darzulegen sein wird, auch sozialpä-
dagogischen Behinderungsbegriff mit sich gebracht.
In diesem Beitrag geht es dementsprechend darum,
darzulegen, welchen neuen Aspekt, nämlich den der
Berücksichtigung von Teilhabebeeinträchtigungen,
das neue Recht bei der Feststellung von Behinde-
rungen einführte und welche Aufgabe sich hieraus
für die Soziale Arbeit ergeben könnte.
Abstract
In § 2 section1of Book IX of the German Social Code
the notion of disability has been defined in a new
and, as will be elaborated, also social pedagogic way.
Accordingly, this article deals with a newly introdu-
ced aspect, the consideration of participation restric-
tions in the assessment of disability, and with the
tasks which could thereby emerge for Social Work.
Schlüsselwörter
Behinderter – Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) –
Behinderung – Definition – Teilhabe

1. Der Beschluss des Landessozialgerichts
Hessen vom 7.5.2007
„...Die Antragstellerin hat bei einem Gesamt-IQ von
70 eine leichte geistige sowie eine seelische Behin-
derung, die nach einer amtsärztlichen Stellungnah-
me vom Mai 2006 dazu führt, dass die Möglichkeit
einer Erwerbsfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeits-
markt so erheblich eingeschränkt ist, dass die Antrag-
stellerin dort praktisch nicht vermittelbar ist. Darü-
ber hinaus wurde – wie bereits mehrfach erwähnt –
festgestellt, dass sie ökonomisch nicht selbständig
ist, was daraus resultiert, dass sie nicht in der Lage
ist, im Zahlenbereich bis 20 zu rechnen. Außerdem
neigt die Antragstellerin zu depressivem Rückzug
und braucht selbst bei ihrer Arbeit in der Werkstatt
für behinderte Menschen ständig Ansporn und Un-
terstützung. Darüber hinaus muss sie auch auf Hy-
giene und kontrolliertes Essen hingewiesen werden.
Diese Gesamtschau zeigt, dass die Antragstellerin in
vielfältiger Weise der Hilfe bedarf und sich ihre Be-
hinderung so auswirkt, dass sie in weiten Teilen an
der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft stark ein-
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